
 
 
Auszug aus dem Unternehmensgesetzbuch 
 
Stand: 1. März 2013 

 
Viertes Buch Unternehmensgesetzbuch: § 407 bis § 453 Vorschriften über  
das Speditionsgeschäft, das Lagergeschäft und das Frachtgeschäft 
 
 
Vierter Abschnitt: Speditionsgeschäft 
 
§ 407 Spediteur, Anwendung des 3. Abschnitts 
 
(1) Spediteur ist, wer es übernimmt, Güterversendungen durch Frachtführer oder durch Verfrachten 

von Seeschiffen für Rechnung eines anderen (des Versenders) in eigenem Namen zu besorgen. 
 
(2) Auf die Rechte und Pflichten des Spediteurs finden, soweit dieser Abschnitt keine Vorschriften 

enthält, die für den Kommissionär geltenden Vorschriften, insbesondere die Vorschriften der §§ 
388 bis 390 über die Empfangnahme, die Aufbewahrung und die Versicherung des Gutes, 
Anwendung. 

 
§ 408 Pflichten des Spediteurs 
 
(1) Der Spediteur hat die Versendung, insbesondere die Wahl der Frachtführer, Verfrachter und 

Zwischenspediteure, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers auszuführen; er hat 
hierbei das Interesse des Versenders wahrzunehmen und dessen Weisungen zu befolgen. 

 
(2) Der Spediteur ist nicht berechtigt, dem Versender eine höhere als die mit dem Frachtführer oder 

dem Verfrachter bedungene Fracht zu berechnen.  
 
§ 409 Fälligkeit der Provision 
 
Der Spediteur hat die Provision zu fordern, wenn das Gut dem Frachtführer oder dem Verfrachter zur 
Beförderung übergeben ist. 
 
§ 410 Gesetzliches Pfandrecht 
 
Der Spediteur hat wegen der Fracht, der Provision, der Auslagen und Verwendungen sowie wegen 
der auf das Gut gegebenen Vorschüsse ein Pfandrecht an dem Gute, sofern er es noch im Besitze 
hat, insbesondere mittelst Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber verfügen kann. 
 
§ 411 Zwischenspediteur 
 
(1) Bedient sich der Spediteur eines Zwischenspediteurs, so hat dieser zugleich die seinem 

Vormanne zustehenden Rechte, insbesondere dessen Pfandrecht, auszuüben. 
 
(2) Soweit der Vormann wegen seiner Forderung von dem Nachmanne befriedigt wird, geht die 

Forderung und das Pfandrecht des Vormanns auf den Nachmann über. Dasselbe gilt von der 
Forderung und dem Pfandrecht des Frachtführers, soweit der Zwischenspediteur ihn befriedigt.  

 
§ 412 Selbsteintritt des Spediteurs 
 
(1) Der Spediteur ist, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, befugt, die Beförderung des Gutes selbst 

auszuführen. 
 
(2) Macht er von dieser Befugnis Gebrauch, so hat er zugleich die Rechte und Pflichten eines 

Frachtführers oder Verfrachters; er kann die Provision, die bei Speditionsgeschäften sonst 
regelmäßig vorkommenden Kosten sowie die gewöhnliche Fracht verlangen.  

  



§ 413 Spedition zu festen Spesen; Sammelladung 
 
(1) Hat sich der Spediteur mit dem Versender über einen bestimmten Satz der Beförderungskosten 

geeinigt, so hat er ausschließlich die Rechte und Pflichten eines Frachtführers. Er kann in einem 
solchen Falle Provisionen nur verlangen, wenn es besonders vereinbart ist. 

 
(2) Bewirkt der Spediteur die Versendung des Gutes zusammen mit den Gütern anderer Versender 

auf Grund eines für seine Rechnung über eine Sammelladung geschlossenen Frachtvertrags, so 
finden die Vorschriften des Abs. 1 Anwendung, auch wenn eine Einigung über einen bestimmten 
Satz der Beförderungskosten nicht stattgefunden hat. Der Spediteur kann in diesem Falle eine 
den Umständen nach angemessene Fracht, höchstens aber die für die Beförderung des 
einzelnen Gutes gewöhnliche Fracht verlangen.  

 
§ 414 Verjährung 
 
(1) Die Ansprüche gegen den Spediteur wegen Verlustes, Minderung, Beschädigung oder 

verspäteter Ablieferung des Gutes verjähren in einem Jahre. Die Verjährungsfrist kann durch 
Vertrag verlängert werden. 

 
(2) Die Verjährung beginnt im Falle der Beschädigung oder Minderung mit dem Ablaufe des Tages, 

an welchem die Ablieferung stattgefunden hat, im Falle des Verlustes oder der verspäteten 
Ablieferung mit dem Ablaufe des Tages, an welchem die Ablieferung hätte bewirkt sein müssen. 

 
(3) Die im Abs. 1 bezeichneten Ansprüche können nach der Vollendung der Verjährung nur 

aufgerechnet werden, wenn vorher der Verlust, die Minderung, die Beschädigung oder die 
verspätete Ablieferung dem Spediteur angezeigt oder die Anzeige an ihn abgesendet worden ist. 
Der Anzeige an den Spediteur steht es gleich, wenn gerichtliche Beweisaufnahme zur Sicherung 
des Beweises beantragt oder in einem zwischen dem Versender und dem Empfänger oder einem 
späteren Erwerber des Gutes wegen des Verlustes, der Minderung, der Beschädigung oder der 
verspäteten Ablieferung anhängigen Rechtsstreite dem Spediteur der Streit verkündet wird. 

 
(4) Diese Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der Spediteur den Verlust, die Minderung, die 

Beschädigung oder die verspätete Ablieferung des Gutes vorsätzlich herbeigeführt hat.  
 
 
Fünfter Abschnitt: Lagergeschäft 
 
§ 416 Lagerhalter 
 
Lagerhalter ist, wer die Lagerung und Aufbewahrung von Gütern übernimmt. 
 
§ 417 Rechte und Pflichten des Lagerhalters 
 
(1) Auf die Rechte und Pflichten des Lagerhalters in Ansehung der Empfangnahme, Aufbewahrung 

und Versicherung des Gutes finden die für den Kommissionär geltenden Vorschriften der §§ 388 
bis 390 Anwendung. 

 
(2) Treten Veränderungen an dem Gute ein, welche dessen Entwertung befürchten lassen, so hat 

der Lagerhalter den Einlagerer hiervon unverzüglich zu benachrichtigen. Versäumt er dies, so hat 
er den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

 
§ 418 Besichtigung während der Geschäftszeit 
 
Der Lagerhalter hat dem Einlagerer die Besichtigung des Gutes, die Entnahme von Proben und die 
zur Erhaltung des Gutes notwendigen Handlungen während der Geschäftsstunden zu gestatten. 
 
§ 419 Sammellagerung 
 
(1) Im Falle der Lagerung vertretbarer Sachen ist der Lagerhalter zu ihrer Vermischung mit anderen 

Sachen von gleicher Art und Güte nur befugt, wenn ihm dies ausdrücklich gestattet ist. 
  



(2) Der Lagerhalter erwirbt auch in diesem Falle nicht das Eigentum des Gutes; aus dem durch die 
Vermischung entstandenen Gesamtvorrate kann er jedem Einlagerer den ihm gebührenden 
Anteil ausliefern, ohne daß er hierzu der Genehmigung der übrigen Beteiligten bedarf. 

 
(3) Ist das Gut in der Art hinterlegt, daß das Eigentum auf den Lagerhalter übergehen und dieser 

verpflichtet sein soll, Sachen von gleicher Art, Güte und Menge zurückzugewähren, so finden die 
Vorschriften dieses Abschnitts keine Anwendung.  

 
§ 420 Lagerkosten 
 
(1) Der Lagerhalter hat Anspruch auf das bedungene oder ortsübliche Lagergeld sowie auf 

Erstattung der Auslagen für Fracht und Zölle und der sonst für das Gut gemachten 
Aufwendungen, soweit er sie den Umständen nach für erforderlich halten durfte. 

 
(2) Von den hiernach dem Lagerhalter zukommenden Beträgen (Lagerkosten) sind die baren 

Auslagen sofort zu erstatten. Die sonstigen Lagerkosten sind nach dem Ablaufe von je drei 
Monaten seit der Einlieferung oder, wenn das Gut in der Zwischenzeit zurückgenommen wird, bei 
der Rücknahme zu erstatten; wird das Gut teilweise zurückgenommen, so ist nur ein 
entsprechender Teil zu berichtigen, es sei denn, daß das auf dem Lager verbleibende Gut zur 
Sicherung des Lagerhalters nicht ausreicht.  

 
§ 421 Gesetzliches Pfandrecht 
 
Der Lagerhalter hat wegen der Lagerkosten ein Pfandrecht an dem Gute, solange er es im Besitze 
hat, insbesondere mittels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber verfügen kann. 
 
§ 422 Rücknahme des Gutes 
 
(1) Der Lagerhalter kann nicht verlangen, daß der Einlagerer das Gut vor dem Ablaufe der 

bedungenen Lagerzeit und, falls eine solche nicht bedungen ist, daß er es vor dem Ablaufe von 
drei Monaten nach der Einlieferung zurücknehme. Ist eine Lagerzeit nicht bedungen oder behält 
der Lagerhalter nach dem Ablaufe der bedungenen Lagerzeit das Gut auf dem Lager, so kann er 
die Rücknahme nur nach vorgängiger Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monate verlangen. 

 
(2) Der Lagerhalter ist berechtigt, die Rücknahme des Gutes vor dem Ablaufe der Lagerzeit und 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.  
 
§ 423 Verjährung 
 
Auf die Verjährung der Ansprüche gegen den Lagerhalter wegen Verlustes, Minderung, Beschädigung 
oder verspäteter Ablieferung des Gutes finden die Vorschriften des § 414 entsprechende Anwendung. 
Im Falle des gänzlichen Verlustes beginnt die Verjährung mit dem Ablaufe des Tages, an welchem der 
Lagerhalter dem Einlagerer Anzeige von dem Verluste macht. 
 
§ 424 Übergabe des Lagerscheins 
 
Ist von dem Lagerhalter ein Lagerschein ausgestellt, der durch Indossament übertragen werden kann, 
so hat, wenn das Gut von dem Lagerhalter übernommen ist, die Übergabe des Lagerscheins an 
denjenigen, welcher durch den Schein zur Empfangnahme des Gutes legitimiert wird, für den Erwerb 
von Rechten an dem Gute dieselben Wirkungen wie die Übergabe des Gutes. 
 
 
Sechster Abschnitt: Frachtgeschäft 
 
§ 425 Frachtführer 
 
Frachtführer ist, wer es übernimmt, die Beförderung von Gütern zu Lande oder auf Flüssen oder 
sonstigen Binnengewässern auszuführen. 
  



§ 426 Frachtbrief 
 
(1) Der Frachtführer kann die Ausstellung eines Frachtbriefs verlangen. 
 
(2) Der Frachtbrief soll enthalten: 
 

1. den Ort und den Tag der Ausstellung;  
2. den Namen und den Wohnort des Frachtführers;  
3. den Namen dessen, an welchen das Gut abgeliefert werden soll (des Empfängers);  
4. den Ort der Ablieferung;  
5. die Bezeichnung des Gutes nach Beschaffenheit, Menge und Merkzeichen;  
6. die Bezeichnung der für eine zoll- oder steueramtliche Behandlung oder polizeiliche Prüfung 

nötigen Begleitpapiere;  
7. die Bestimmung über die Fracht sowie im Falle ihrer Vorausbezahlung einen Vermerk über 

die Vorausbezahlung;  
8. die besonderen Vereinbarungen, welche die Beteiligten über andere Punkte, namentlich 

über die Zeit, innerhalb welcher die Beförderung bewirkt werden soll, über die 
Entschädigung wegen verspäteter Ablieferung und über die auf dem Gute haftenden 
Nachnahmen, getroffen haben;  

9. die Unterschrift des Absenders; eine im Wege der mechanischen Vervielfältigung 
hergestellte Unterschrift ist genügend. 

 
(3) Der Absender haftet dem Frachtführer für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in den 

Frachtbrief aufgenommenen Angaben.  
 
§ 427 Begleitpapiere 
 
Der Absender ist verpflichtet, dem Frachtführer die Begleitpapiere zu übergeben, welche zur Erfüllung 
der Zoll-, Steuer- oder Polizeivorschriften vor der Ablieferung an den Empfänger erforderlich sind. Er 
haftet dem Frachtführer, sofern nicht diesem ein Verschulden zur Last fällt, für alle Folgen, die aus 
dem Mangel, der Unzulänglichkeit oder der Unrichtigkeit der Papiere entstehen. 
 
§ 428 Lieferfrist; Verhinderung der Beförderung 
 
(1) Ist über die Zeit, binnen welcher der Frachtführer die Beförderung bewirken soll, nichts 

bedungen, so bestimmt sich die Frist, innerhalb deren er die Reise anzutreten und zu vollenden 
hat, nach dem Ortsgebrauche. Besteht ein Ortsgebrauch nicht, so ist die Beförderung binnen 
einer den Umständen nach angemessenen Frist zu bewirken. 

 
(2) Wird der Antritt oder die Fortsetzung der Reise ohne Verschulden des Absenders zeitweilig 

verhindert, so kann der Absender von dem Vertrage zurücktreten; er hat jedoch den Frachtführer, 
wenn diesem kein Verschulden zur Last fällt, für die Vorbereitung der Reise, die 
Wiederausladung und den zurückgelegten Teil der Reise zu entschädigen. Über die Höhe der 
Entschädigung entscheidet der Ortsgebrauch; besteht ein Ortsgebrauch nicht, so ist eine den 
Umständen nach angemessene Entschädigung zu gewähren. 

§ 429 Haftung des Frachtführers 
 
(1) Der Frachtführer haftet für den Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung des Gutes in der 

Zeit von der Annahme bis zur Ablieferung oder durch Versäumung der Lieferzeit entsteht, es sei 
denn, daß der Verlust, die Beschädigung oder die Verspätung auf Umständen beruht, die durch 
die Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers nicht abgewendet werden konnten. 

 
(2) Für den Verlust oder die Beschädigung von Kostbarkeiten, Kunstgegenständen, Geld und 

Wertpapieren haftet der Frachtführer nur, wenn ihm diese Beschaffenheit oder der Wert des 
Gutes bei der Übergabe zur Beförderung angegeben worden ist. 

 
(3) Sondergesetzliche Haftungsansprüche bleiben unberührt.  
  



§ 430 Umfang des Ersatzes 
 
(1) Muß auf Grund des Frachtvertrags von dem Frachtführer für gänzlichen oder teilweisen Verlust 

des Gutes Ersatz geleistet werden, so ist der gemeine Handelswert und in dessen Ermangelung 
der gemeine Wert zu ersetzen, welchen Gut derselben Art und Beschaffenheit am Orte der 
Ablieferung in dem Zeitpunkte hatte, in welchem die Ablieferung zu bewirken war; hiervon kommt 
in Abzug, was in Folge des Verlustes an Zöllen und sonstigen Kosten sowie an Fracht erspart ist. 

 
(2) Im Falle der Beschädigung ist der Unterschied zwischen dem Verkaufswerte des Gutes im 

beschädigten Zustand und dem gemeinen Handelswert oder dem gemeinen Werte zu ersetzen, 
welchen das Gut ohne die Beschädigung am Orte und zur Zeit der Ablieferung gehabt haben 
würde; hiervon kommt in Abzug, was infolge der Beschädigung an Zöllen und sonstigen Kosten 
erspart ist. 

 
(3) Ist der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Frachtführers herbeigeführt, so 

kann Ersatz des vollen Schadens gefordert werden.  
 
§ 431 Haftung für Gehilfen 
 
Der Frachtführer hat ein Verschulden seiner Leute und ein Verschulden anderer Personen, deren er 
sich bei der Ausführung der Beförderung bedient, in gleichem Umfange zu vertreten wie eigenes 
Verschulden. 
 
§ 432 Mehrere aufeinanderfolgende Frachtführer 
 
(1) Übergibt der Frachtführer zur Ausführung der von ihm übernommenen Beförderung das Gut 

einem anderen Frachtführer, so haftet er für die Ausführung der Beförderung bis zur Ablieferung 
des Gutes an den Empfänger. 

 
(2) Der nachfolgende Frachtführer tritt dadurch, daß er das Gut mit dem ursprünglichen Frachtbrief 

annimmt, diesem gemäß in den Frachtvertrag ein und übernimmt die selbständige Verpflichtung, 
die Beförderung nach dem Inhalte des Frachtbriefs auszuführen. 

 
(3) Hat auf Grund dieser Vorschriften einer der beteiligten Frachtführer Schadensersatz geleistet, so 

steht ihm der Rückgriff gegen denjenigen zu, welcher den Schaden verschuldet hat. Kann dieser 
nicht ermittelt werden, so haben die beteiligten Frachtführer den Schaden nach dem Verhältnis 
ihrer Anteile an der Fracht gemeinsam zu tragen, soweit nicht festgestellt wird, daß der Schaden 
nicht auf ihrer Beförderungsstrecke entstanden ist.  

 
§ 433 Verfügungsrecht des Absenders 
 
(1) Der Absender kann den Frachtführer anweisen, das Gut anzuhalten, zurückzugeben oder an 

einen anderen als den im Frachtbriefe bezeichneten Empfänger auszuliefern. Die Mehrkosten, 
die durch eine solche Verfügung entstehen, sind dem Frachtführer zu erstatten. 

 
(2) Das Verfügungsrecht des Absenders erlischt, wenn nach der Ankunft des Gutes am Orte der 

Ablieferung der Frachtbrief dem Empfänger übergeben oder von dem Empfänger Klage gemäß § 
435 gegen den Frachtführer erhoben wird. Der Frachtführer hat in einem solchen Falle nur die 
Anweisungen des Empfängers zu beachten; verletzt er diese Verpflichtung, so ist er dem 
Empfänger für das Gut verhaftet.  

 
§ 434 Rechte des Empfängers vor Ankunft des Gutes 
 
Der Empfänger ist vor der Ankunft des Gutes am Orte der Ablieferung dem Frachtführer gegenüber 
berechtigt, alle zur Sicherstellung des Gutes erforderlichen Maßregeln zu ergreifen und dem 
Frachtführer die zu diesem Zwecke notwendigen Anweisungen zu erteilen. Die Auslieferung des 
Gutes kann er vor dessen Ankunft am Orte der Ablieferung nur fordern, wenn der Absender den 
Frachtführer dazu ermächtigt hat. 
  



§ 435 Rechte des Empfängers nach Ankunft des Gutes 
 
Nach der Ankunft des Gutes am Orte der Ablieferung ist der Empfänger berechtigt, die durch den 
Frachtvertrag begründeten Rechte gegen Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen in 
eigenem Namen gegen den Frachtführer geltend zu machen, ohne Unterschied, ob er hierbei in 
eigenem oder in fremdem Interesse handelt. Er ist insbesondere berechtigt, von dem Frachtführer die 
Übergabe des Frachtbriefs und die Auslieferung des Gutes zu verlangen. Dieses Recht erlischt, wenn 
der Absender dem Frachtführer eine nach § 433 noch zulässige entgegenstehende Anweisung erteilt. 
 
§ 436 Zahlungspflicht des Empfängers 
 
Durch Annahme des Gutes und des Frachtbriefs wird der Empfänger verpflichtet, dem Frachtführer 
nach Maßgabe des Frachtbriefs Zahlung zu leisten. 
 
§ 437 Ablieferungshindernisse 
 
(1) Ist der Empfänger des Gutes nicht zu ermitteln oder verweigert er die Annahme oder ergibt sich 

ein sonstiges Ablieferungshindernis, so hat der Frachtführer den Absender unverzüglich hiervon 
in Kenntnis zu setzen und dessen Anweisungen einzuholen. 

 
(2) Ist dies den Umständen nach nicht tunlich oder der Absender mit der Erteilung der Anweisung 

säumig oder die Anweisung nicht ausführbar, so ist der Frachtführer befugt, das Gut in einem 
öffentlichen Lagerhaus oder sonst in sicherer Weise zu hinterlegen. Er kann, falls das Gut dem 
Verderben ausgesetzt und Gefahr im Verzug ist, das Gut auch gemäß § 373 Abs. 2 bis 4 
verkaufen lassen. 

 
(3) Von der Hinterlegung und dem Verkaufe des Gutes hat der Frachtführer den Absender und den 

Empfänger unverzüglich zu benachrichtigen, es sei denn, daß dies untunlich ist; im Falle der 
Unterlassung ist er zum Schadensersatze verpflichtet.  

 
§ 438 Erlöschen der Ansprüche gegen den Frachtführer 
 
(1) Ist die Fracht nebst den sonst auf dem Gute haftenden Forderungen bezahlt und das Gut 

angenommen, so sind alle Ansprüche gegen den Frachtführer aus dem Frachtvertrag erloschen. 
 
(2) Diese Vorschrift findet keine Anwendung, soweit die Beschädigung oder Minderung des Gutes 

vor dessen Annahme durch amtlich bestellte Sachverständige festgestellt ist. 
 
(3) Wegen einer Beschädigung oder Minderung des Gutes, die bei der Annahme äußerlich nicht 

erkennbar ist, kann der Frachtführer auch nach der Annahme des Gutes und der Bezahlung der 
Fracht in Anspruch genommen werden, wenn der Mangel in der Zeit zwischen der Übernahme 
des Gutes durch den Frachtführer und der Ablieferung entstanden ist und die Feststellung des 
Mangels durch amtlich bestellte Sachverständige unverzüglich nach der Entdeckung und 
spätestens binnen einer Woche nach der Annahme beantragt wird. Ist dem Frachtführer der 
Mangel unverzüglich nach der Entdeckung und binnen der bezeichneten Frist angezeigt, so 
genügt es, wenn die Feststellung unverzüglich nach dem Zeitpunkte beantragt wird, bis zu 
welchem der Eingang einer Antwort des Frachtführers unter regelmäßigen Umständen erwartet 
werden darf. 

(4) Die Kosten einer von dem Empfangsberechtigten beantragten Feststellung sind von dem 
Frachtführer zu tragen, wenn ein Verlust oder eine Beschädigung ermittelt wird, für welche der 
Frachtführer Ersatz leisten muß. 

 
(5) Der Frachtführer kann sich auf diese Vorschriften nicht berufen, wenn er den Schaden durch 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat.  
 
§ 439 Verjährung 
 
Auf die Verjährung der Ansprüche gegen den Frachtführer wegen Verlustes, Minderung, 
Beschädigung oder verspäteter Ablieferung des Gutes finden die Vorschriften des § 414 
entsprechende Anwendung. Dies gilt nicht für die im § 432 Abs. 3 bezeichneten Ansprüche. 
  



§ 439a Anwendung des Beförderungsvertrages im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) 
 
(1) Auf den Abschluß und die Ausführung des Vertrages über die entgeltliche Beförderung von 

Gütern auf der Straße - ausgenommen Umzugsgut - mittels Fahrzeugen, die Haftung des 
Frachtführers, Reklamationen und das Rechtsverhältnis zwischen aufeinanderfolgenden 
Frachtführern sind die Art. 2 bis 30 und 32 bis 41 des Übereinkommens vom 19. Mai 1956, BGBl. 
Nr. 138/1961, über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) in 
der Fassung des Protokolls vom 5. Juli 1978, BGBl. Nr. 192/1981, in der für Österreich jeweils 
geltenden Fassung auch dann anzuwenden, wenn der vertragliche Ort der Übernahme und der 
vertragliche Ort der Ablieferung des Gutes im Inland liegen. 

 
(2) Im Sinne des Abs. 1 sind unter Fahrzeugen Kraftfahrzeuge, Sattelkraftfahrzeuge, Anhänger und 

Sattelanhänger gemäß Art. I lit. p, q, r und u des Übereinkommens über den Straßenverkehr, 
BGBl. Nr. 289/1982, zu verstehen.  

 
§ 440 Gesetzliches Pfandrecht 
 
(1) Der Frachtführer hat wegen aller durch den Frachtvertrag begründeten Forderungen, 

insbesondere der Fracht- und Liegegelder, der Zollgelder und anderer Auslagen, sowie wegen 
der auf das Gut geleisteten Vorschüsse ein Pfandrecht an dem Gute. 

 
(2) Das Pfandrecht besteht, solange der Frachtführer das Gut noch im Besitze hat, insbesondere 

mittelst Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber verfügen kann. 
 
(3) Auch nach der Ablieferung dauert das Pfandrecht fort, sofern der Frachtführer es binnen drei 

Tagen nach der Ablieferung gerichtlich geltend macht und das Gut noch im Besitze des 
Empfängers ist. 

 
(4) Die Androhung des Pfandverkaufs und die übrigen in § 466b ABGB genannten 

Benachrichtigungen sind an den Empfänger zu richten. Ist dieser nicht zu ermitteln oder 
verweigert er die Annahme des Gutes, so hat die Androhung und Benachrichtigung gegenüber 
dem Absender zu erfolgen.  

 
§ 441 Rechte und Pflichten des letzten Frachtführers 
 
(1) Der letzte Frachtführer hat, falls nicht im Frachtbrief ein anderes bestimmt ist, bei der Ablieferung 

auch die Forderungen der Vormänner sowie die auf dem Gute haftenden Nachnahmen 
einzuziehen und die Rechte der Vormänner, insbesondere auch das Pfandrecht, auszuüben. Das 
Pfandrecht der Vormänner besteht so lange als das Pfandrecht des letzten Frachtführers. 

 
(2) Wird der vorhergehende Frachtführer von dem nachfolgenden befriedigt, so gehen seine 

Forderung und sein Pfandrecht auf den letzteren über. 
 
(3) In gleicher Art gehen die Forderung und das Pfandrecht des Spediteurs auf den nachfolgenden 

Spediteur und den nachfolgenden Frachtführer über.  
 
§ 442 Haftung des abliefernden Frachtführers 
 
Der Frachtführer, welcher das Gut ohne Bezahlung abliefert und das Pfandrecht nicht binnen drei 
Tagen nach der Ablieferung gerichtlich geltend macht, ist den Vormännern verantwortlich. Er wird, 
ebenso wie die vorhergehenden Frachtführer und Spediteure, des Rückgriffs gegen die Vormänner 
verlustig. Der Anspruch gegen den Empfänger bleibt in Kraft. 
 
§ 443 Rang mehrerer Pfänder 
 
(1) Bestehen an demselben Gut mehrere nach den §§ 397, 410, 421, 440 begründete Pfandrechte, 

so geht unter denjenigen Pfandrechten, welche durch die Versendung oder durch die 
Beförderung des Gutes entstanden sind, das später entstandene dem früher entstandenen vor. 

 
(2) Diese Pfandrechte haben sämmtlich den Vorrang vor dem nicht aus der Versendung 

entstandenen Pfandrechte des Kommissionärs und des Lagerhalters sowie vor dem Pfandrechte 
des Spediteurs und des Frachtführers für Vorschüsse. 



§ 444 Ladeschein 
 
Über die Verpflichtung zur Auslieferung des Gutes kann von dem Frachtführer ein Ladeschein 
ausgestellt werden. 
 
§ 445 Inhalt des Ladescheins 
 
(1) Der Ladeschein soll enthalten: 
 

1. den Ort und den Tag der Ausstellung;  
2. den Namen und den Wohnort des Frachtführers;  
3. den Namen des Absenders;  
4. den Namen desjenigen, an welchen oder an dessen Order das Gut abgeliefert werden soll; 

als solcher gilt der Absender, wenn der Ladeschein nur an Order gestellt ist;  
5. den Ort der Ablieferung;  
6. die Bezeichnung des Gutes nach Beschaffenheit, Menge und Merkzeichen;  
7. die Bestimmung über die Fracht und über die auf dem Gute haftenden Nachnahmen sowie 

im Falle der Vorausbezahlung der Fracht einen Vermerk über die Vorausbezahlung. 
 
(2) Der Ladeschein muß von dem Frachtführer unterzeichnet sein. 
 
(3) Der Absender hat dem Frachtführer auf Verlangen eine von ihm unterschriebene Abschrift des 

Ladescheins auszuhändigen.  
 
§ 446 Ladeschein und Frachtvertrag 
 
(1) Der Ladeschein entscheidet für das Rechtsverhältnis zwischen dem Frachtführer und dem 

Empfänger des Gutes; die nicht in den Ladeschein aufgenommenen Bestimmungen des 
Frachtvertrags sind dem Empfänger gegenüber unwirksam, sofern nicht der Ladeschein 
ausdrücklich auf sie Bezug nimmt. 

 
(2) Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Frachtführer und dem Absender bleiben die 

Bestimmungen des Frachtvertrags maßgebend.  
 
§ 447 Legitimation durch Ladeschein 
 
(1) Zum Empfange des Gutes legitimiert ist derjenige, an welchen das Gut nach dem Ladeschein 

abgeliefert werden soll oder auf welchen der Ladeschein, wenn er an Order lautet, durch 
Indossament übertragen ist. 

 
(2) Der zum Empfange Legitimierte hat schon vor der Ankunft des Gutes am Ablieferungsorte die 

Rechte, welche dem Absender in Ansehung der Verfügung über das Gut zustehen, wenn ein 
Ladeschein nicht ausgestellt ist. 

 
(3) Der Frachtführer darf einer Anweisung des Absenders, das Gut anzuhalten, zurückzugeben oder 

an einen anderen als den durch den Ladeschein legitimierten Empfänger auszuliefern, nur Folge 
leisten, wenn ihm der Ladeschein zurückgegeben wird; verletzt er diese Verpflichtung, so ist er 
dem rechtmäßigen Besitzer des Ladescheins für das Gut verhaftet.  

 
§ 448 Frachtgut gegen Ladeschein 
 
Der Frachtführer ist zur Ablieferung des Gutes nur gegen Rückgabe des Ladescheins, auf dem die 
Ablieferung des Gutes bescheinigt ist, verpflichtet. 
 
§ 449 Ladeschein und nachfolgende Frachtführer 
 
Im Falle des § 432 Abs. 1 wird der nachfolgende Frachtführer, der das Gut auf Grund des 
Ladescheins übernimmt, nach Maßgabe des Scheines verpflichtet. 
  



§ 450 Wirkungen der Übergabe des Ladescheins 
 
Die Übergabe des Ladescheins an denjenigen, welcher durch den Schein zur Empfangnahme des 
Gutes legitimiert wird, hat, wenn das Gut von dem Frachtführer übernommen ist, für den Erwerb von 
Rechten an dem Gute dieselben Wirkungen wie die Übergabe des Gutes. 
 
§ 451 
 
Auf die Beförderung von Briefen und briefähnlichen Sendungen sind nicht die Bestimmungen des 
sechsten Abschnitts (Frachtgeschäft), sondern jene des allgemeinen Zivil- und Unternehmensrechts 
anzuwenden. 


